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Was erwartet Sie? 

 Begriffserklärungen 

◦ Leicht Lesen (LL) 

◦ Leicht Verständliche Sprache (LV) 

 Entstehungsprozess von LL / LV Texten 

 Der Weg zum LL / LV Bescheid 

 Motivation, grundsätzliche Überlegungen und 
Herausforderungen 

 Bescheide – Beispiele 

 Stakeholder 

 Ausblick 
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Begriffsklärung (1) 

 Leicht Lesen (LL) 

◦ Leichte Sprache 

◦ Einfache Sprache 

◦ Easy-to-Read (E2R) 

 Sehr vereinfachtes Textniveau 

 Zielgruppe Menschen mit geistigen 
Beeinträchtigungen (Menschen mit 
Lernschwierigkeiten) 
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Begriffsklärung (2) 

 Leicht verständliche Sprache (LV) 

 Vereinfachtes Textniveau 

 Zielgruppen: 

◦ Bildungsferne Menschen 

◦ Menschen mit geringem Bildungsniveau 

◦ Menschen mit nicht-deutscher Muttersprache 
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Warum 2 Schwierigkeitsstufen? 

 Nicht jeder der eine Leistung nach dem 
Oö. ChG bekommt, braucht LL- Bescheide 

◦ Menschen mit Lernschwierigkeiten 

◦ Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen 

◦ Gruppe der Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen  

 LL Bescheide sind sehr umfangreich 

◦ Erhöhter bürokratischer sowie  
finanzieller Aufwand 
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Wie entstehen Texte in LL / LV? 

Zielgruppe definieren !!! 
 

Text verfassen / übersetzen 
Logischer Aufbau der Information 

 

Text überprüfen 
mit Zielgruppe! 

 

Ergebnisse einarbeiten 
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Der Weg zum LL / LV Bescheid 

1. Auftrag von der Abteilung Soziales 
Juli 2011 

2. Erstübersetzung eines Leistungs- und 
eines Beitragsbescheides in LL & LV 

3. Rückkoppelung mit Abteilung Soziales 

4. Abteilung Soziales bespricht mit 
Verfassungsdienst 

5. Textprüfung mit den Zielgruppen  

6. Rückkoppelung mit Abteilung Soziales 
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Der Weg zum LL / LV Bescheid 

 Übersetzung aller weiteren Bescheide 

◦ LL Leistungsbescheide  32 

◦ LL Beitragsbescheide    19 

◦ Beiblätter (LL)      31 

◦ LV Leistungsbescheide  30 

◦ LV Beitragsbescheide    19 

◦ Beiblatt (LV)        1 

       132 

 Textprüfung aller Bescheide mit der 
jeweiligen Zielgruppe 8 



Der Weg zum LL / LV Bescheid 

 Schulung der BedarfskoordinatorInnen 

 Finale Prüfung der Bescheide durch die 
Abteilung Soziales 

 Systemanpassung beim Land OÖ 

 Geplante Umsetzung Ende 2013 
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Motivation, grundsätzliche 
Überlegungen und Herausforderungen 

(1) Nutzen von Bescheiden in Leicht Lesen bzw. 
Leicht Verständlicher Sprache 

(2) Verständlichkeit von Bescheiden 

(3) Anforderungen an Bescheide in LL / LV  

(4) Rechtliche Rahmenbedingungen 

(5) Herausforderungen an Verwaltungsbehörde 

(6) Herausforderungen an die Gesellschaft  
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(1) Nutzen von Bescheiden in LL / LV 

 Größere Nachvollziehbarkeit der 
Entscheidungen der Behörden 

 Mehr Akzeptanz bei allen 
Rechtsunterworfenen 

 Inklusionsgedanke 
◦ Teilhabe im Sinne der UN- Konvention 

◦ Zugang zu Informationen 

 Empowerment; Stärkung des 
Selbstbewusstseins  

 Keine / Weniger Sachwalterschaften 
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(2) Verständlichkeit von Bescheiden 
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(2) Verständlichkeit von Bescheiden 

 Bescheide werden (auch von nicht 
Beeinträchtigten Personen zumeist nicht 
fertig gelesen => Fachkaudawelsch 

 Fremdsprache „Juristendeutsch“ 

 Nur der Spruch erscheint wichtig 
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(2) Verständlichkeit von Bescheiden 
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(3) Anforderungen an Bescheide in LL  

 „Standardmuster“ tauglich für die 
Verwaltung 

 Bescheide müssen den LL- Kriterien bzw. 
LV-Kriterien entsprechen 

 Diskrepanzen zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit bestmöglich aufheben 
(Mittelweg finden) 

 Bescheide müssen rechtlichen 
Anforderungen entsprechen 
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(4)Rechtliche Rahmenbedingungen 

 Bescheidmerkmale dürfen nicht verloren 
gehen 

◦ Ausstellende Behörde,  Adressat, Spruch, 
Unterschrift 

 Das AVG 1991 und das B-VG müssen 
letztlich als Grundlage dienen 

 Wesentliche Bescheidbestandteile dürfen 
nicht in die Beiblätter ausgelagert werden 

 Abgeänderte Formulierungen müssen 
rechtlich gedeckt sein 
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(4) Rechtliche Rahmenbedingungen 

 
Wohnen in einer Wohneinrichtung  
nach § 12 Abs. 2 Z. 2 Oö. ChG; LGBl.Nr. 41/2008 idgF 
Gewährung einer Hauptleistung 

 

§ 12 

Wohnen 

(1) Menschen mit Beeinträchtigungen ist eine möglichst 
freie und selbstbestimmte Wahl der Wohnform zu eröffnen. 

(2) Als Maßnahmen nach Abs. 1 kommen in Betracht: 

1. Einräumung einer Wohnmöglichkeit in Wohnungen oder 
Wohngemeinschaften mit der je nach Eigenart der 
Beeinträchtigung erforderlichen Betreuung und Hilfe; 

2. Einräumung einer Wohnmöglichkeit in einem 
Wohnheim mit der je nach Eigenart der Beeinträchtigung 
erforderlichen Betreuung und Hilfe, wenn eine andere 
Wohnform auf Grund der Beeinträchtigung nicht möglich 
ist; 

3. das Kurzzeitwohnen. 
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In diesem Schreiben steht die Entscheidung, 
ob Sie einen Platz in einem Wohnheim 
bekommen. 

Wohnen in einer Wohneinrichtung  
nach dem Oö. Chancen-Gleichheits-Gesetz, § 12 
Absatz 2 Ziffer2 
in der gültigen Fassung 

Das Oö. Chancen-Gleichheits-Gesetz steht im  
Landes-Gesetzblatt Nummer 41/2008. 

Wohnen in einem Wohnheim ist eine 
Hauptleistung. 

Zum Wohnen in einem Wohnheim  
sagt man auch vollbetreutes Wohnen. 
Das heißt, in einem Wohnheim sind  
immer Betreuerinnen oder Betreuer da, 
auch in der Nacht und am Wochenende. 

Alle Wörter,  
die in diesem Schreiben unterstrichen sind, 
sind im Beiblatt erklärt. 

 



(5) Anforderungen an die 
Verwaltungsbehörden 

 Aufklärungsarbeit um die Akzeptanz der 
Bescheide in LL und LV zu erhöhen 

 Hohes Maß an Flexibilität 

 Umstellung auf Bescheide, die ein 
Vielfaches der Seitenanzahl haben 

 BedarfskoordinatorInnen müssen 
abschätzen wer einen Bescheid in Leicht 
Lesen oder in Leicht verständlich benötigt 

 
18 



(5) Herausforderungen für 
Verwaltungsbehörden 

 Grundsätzlich bleibt das Procedere gleich 

 Zeitlicher Mehraufwand ist gering 

◦ Erhöhte Seitenanzahl 

◦ Beiblätter müssen dem Bescheid angefügt 
werden 

◦ Ev. Einfügen von Texten in LL durch die 
BedarfskoordinatorInnen 
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(6) Herausforderungen an die 
Gesellschaft 

 Vorbehalte beseitigen 

 Aufklärung und Sensibilisierung der 
Gesellschaft 

◦ Dem Inklusionsgedanken eine Chance geben 

 Vor allem bei berufl.SachwalterInnen bzw. 
berufsmäßigen ParteienvertreterInnen 
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Bescheide 

LL / LV 

Menschen mit 
Beeinträchtigung 

Angehörige 

SachwalterIn 

Verfassungs- 
dienst 

Abteilung 
Soziales 

Bedarfs- 
koordinatorIn 

KI-I 

Stakeholder 



Ausblick 

 Bis Herbst 2013 sollen alle Bescheide 
juristisch geprüft und ins System des 
Landes OÖ eingespeist werden 

◦ Verzögerung auf Grund von 
Softwareproblemen 

 Ab 1.1 2014 soll mit der Ausstellung der 
neuen Bescheide begonnen werden 

 Ferne Zukunft: LL und LV Bescheide für 
die gesamte Verwaltung 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

 

     Noch Fragen? 
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